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RS OGH 1992/3/18 9ObS2/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1992

Norm

IESG §1 Abs3 Z2

Rechtssatz

Die betriebliche Übung als Grundlage für überkollektivvertragliche Entlohnung setzt auch nach § 1 Abs 3 Z 2 IESG die

regelmäßige vorbehaltslose Gewährung dieser Leistungen an die Gesamtheit der Arbeitnehmer oder an bestimmte

Kategorien von Arbeitnehmer - voraus.
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